Anlage 3 zum Mietvertrag zwischen der XY Wohnungsgenossenschaft eG und Frau Mütterchen Mü
Punkt 20. Zusatzvereinbarungen / Schriftform

1. Die Wirksamkeit des Mietvertrages hängt von der Mitgliedschaft in der XY Wohnungsgenossenschaft eG ab. Endet die Mitgliedschaft in der Wohnungsgenossenschaft, endet auch der Mietvertrag.

2. Der Mietvertrag beginnt am 01.12.2018. Für den Monat November 2018 vereinbaren die Parteien, dass nur die Vorauszahlung für die Betriebs- und Nebenkosten in Höhe von xxx EUR gezahlt wird.

Die Gesamtmiete in Höhe von xxx EUR wird erstmals ab 01.12.2018 fällig.

3. Die Wohnung wird geräumt und besenrein übergeben. Die malermäßige Gestaltung der Wohnung übernimmt der Mieter auf eigene Kosten und nach eigener Vorstellung. Gemäß Punkt 17.1. ist der Mieter verpflichtet, die Wohnung bei Beendigung des Mietvertrages geräumt und besenrein zurückzugeben. Schönheitsreparaturen sind bei Beendigung des Mietvertrages nicht geschuldet.

4. Das Bad ist auf dem Fußboden und an den Wänden deckenhoch gefliest. In der Küche ist der Fußboden gefliest. Außerdem befindet sich im Bereich der Küchenarbeitsplatte an der Wand zum Bad ein Fliesenspiegel.

Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer sind mit Laminatfußboden im Buchendekor ausgelegt.

5. Der Vermieter stellt 5 Infrarotrauchmelder zur Verfügung. Der Mieter verpflichtet sich, die Rauchmelder unter Berücksichtigung der Herstellerangaben an den Decken im Flur, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer zu montieren.

Die Erstausstattung mit Batterien übernimmt der Vermieter. Die folgenden Batterien ersetzt der Mieter bei Bedarf auf eigene Kosten.

Der Vermieter übernimmt die Erstausstattung der Lampe auf dem Balkon und der Deckenspots im Bad. Die folgenden Leuchtmittel ersetzt der Mieter bei Bedarf auf eigene Kosten. 

Insofern wird Punkt 8.3. des Mietvertrages ergänzt. 

Ort, Datum
XY Wohnungsgenossenschaft eG


Frau Mütterchen Mü
